
Anwesenheitspflicht im Sportunterricht  

Liebe Eltern, hiermit möchten wir Sie über die Regelung zur der Anwesenheit Ihrer Kinder 
am Sportunterricht informieren: 

1. Im Sportunterricht besteht grundsätzlich ANWESENHEITSPFLICHT, auch wenn ein 
Schüler/eine Schülerin nicht sportlich aktiv am Unterricht teilnehmen kann, da im 
Sportunterricht auch theoretische Kenntnisse vermittelt werden. Im Falle einer solch 
passiven Anwesenheit muss die Sportlehrkraft von den Eltern per E-Mail im Vorfeld 
über die gesundheitlichen Gründe aufgeklärt werden. 
Bei Abwesenheit läuft, wie auch in anderen Fächern, die Entschuldigung über die 
Homepage. 

2. Liegt eine ansteckende Krankheit vor, bei der auch kein anderer Unterricht besucht 
werden kann, geht die Entschuldigung über die Homepage an die Klassenleitung. 
Liegt eine körperliche Beeinträchtigung vor, die eine Teilnahme an anderen 
Unterrichtsstunden aber zulässt und eventuell auch durch ein Attest nachgewiesen 
ist, ist dies der Sportlehrkraft mitzuteilen. Bei körperlichen Beeinträchtigungen 
besteht trotzdem Anwesenheitspflicht. 
Über Befreiung von der Anwesenheitspflicht vom Sportunterricht entscheidet 
gemäß der Schulbesuchsverordnung (§3, Abs. 1 d. Schulbesuchsverordnung) die 
Fachlehrkraft. 

3. Hat eine Schülerin/ein Schüler im Verlauf des Schultages gesundheitliche Probleme 
und kann in den folgenden Stunden nicht am Unterricht teilnehmen, teilt sie/er dies 
persönlich der Lehrerkraft der aktuellen Stunde mit, die dann über die Entlassung 
oder den Verbleib in der Schule unter Aufsicht entscheidet (siehe Abschnitt III der 
Schulordnung). 

4. Unentschuldigtes Fehlen im Sportunterricht wird bei einer angekündigten fachlichen 
Leistungsprüfung mit der Note „Ungenügend“ bewertet. 

5. Eine Entschuldigung ist am ersten Tag der Verhinderung über die Homepage zu 
erbringen.  

6. Fehlt eine Schülerin/ein Schüler häufiger oder über einen längeren Zeitraum (4 
Wochen), muss sie/er ein ärztliches Attest vorlegen. Im Zweifelsfall ist die Schule 
auch berechtigt, ein amtsärztliches Attest zu verlangen. 

 

 


